
Formblatt  

  
  
  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des 
Untersuchungsumfangs für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 

  
 
Vorbemerkung  
  
Nach § 4 Absatz 1 BauGB haben sich die Träger öffentlicher Belange gegenüber der Gemeinde über den nach 
ihrer Auffassung erforderlichen Umgang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Ihre Äußerung wird 
die Gemeinde in die Entscheidung nach § 2 Absatz 4 Satz 2 BauGB einbeziehen. 
  
Soweit nach Ihrer Auffassung die Verwirklichung der beabsichtigten Planung wegen nicht durch Abwägung oder 
durch die Erteilung von Ausnahmen/Befreiungen überwindbarer rechtlicher Vorgaben nicht möglich sein wird, bitten 
wir um entsprechende Hinweise unter Nennung der Rechtsgrundlagen.  
  
Umwelt(verträglichkeits)prüfungen sind auf mehreren Ebenen erforderlich und sollen aufeinander aufbauen. 
Untersuchungen, die sachgerecht erst bei der Vorhabensgenehmigung durchgeführt werden können, sind im 
Rahmen der Bauleitplanung verfrüht. Wir bitten daher um Hinweise zur sachgerechten Aufteilung des nach Ihrer 
Auffassung insgesamt erforderlichen Untersuchungsumfangs.   
  
Nach § 4 Absatz 2 BauGB haben die Träger öffentlicher Belange vorliegende Informationen, die für die Ermittlung 
und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Wir bitten 
um Mitteilung, welche entsprechenden Informationen bei Ihnen vorliegen.   
  
Die Gemeinde hat im Umweltbericht die Maßnahmen anzugeben, die sie zur Überwachung erheblicher 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt beabsichtigt. Sie nutzt dabei nach § 4c BauGB 
die Informationen der Behörden nach § 4 Absatz 3 BauGB. Wir bitten um Vorschläge für geeignete 
Überwachungsmaßnahmen und Mitteilung, welche Überwachungssysteme bei Ihnen bereits bestehen.  
  
  
Leerzeichen bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen (X)  
  
  
  

Stadt/Gemeinde/Amt  Bad Saarow  / Amt Scharmützelsee 

Flächennutzungsplan  

Bebauungsplan 
BP Nr.075 Teilplan 1 "Plangebiet von Anbindung Kurzentrum II bis 

einschließlich Markgrafenplatz" 

vorhabenbezogener Bebauungsplan 

        (Vorhaben- und Erschließungsplan) 
 

sonstige Satzung 
 

 

 

 
Anlagen: 
  
( ☐ )  Informationen über allgemeine Ziele und Zwecke der Planung und sich wesentlich unterscheidende 
 Lösungen  
  
( ☒ )   Vorentwurf (soweit bereits vorhanden) 
  
 
 
 
 
 
 



 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange  
  
 
Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange  
  
Industrie- und Handelskammer        

Ostbrandenburg    Tel:  (03 35) 56 21-13 26  

Geschäftsbereich Wirtschaft    Fax:  (03 35) 56 21-13 90  

Raumordnung und Bauleitplanung    Bearbeiter:  Annekathrin Kuß  

Puschkinstraße 12b      kuss@ihk-ostbrandenburg.de  

15236 Frankfurt (Oder)        
  
 

( ☐ )  Derzeit keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung erkennbar.  
  
( ☐ ) Einwendungen  
  

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte 
alle drei Rubriken ausfüllen)  

a. Einwendung:  
  

b. Rechtsgrundlage:  
c. Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen):  

  
2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts  

a. Insgesamt durchzuführende Untersuchungen  
b. Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung  

  
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen  

a. Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen  
b. Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme  
c. Weitergehende Hinweise  

  
( ☐ )  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des 

 Sachstandes und des Zeitrahmens:  
  
  
( ☒ )  Sonstige nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlage:  
  
Ziel der vorliegenden Planung ist die Sicherung bestehender Einfamilienhausstandorte, die Sicherung der 
Standorte mit Sondernutzung wie z. B. Hotellerie, Beherbergung und Gastronomie sowie die Sicherung 
des bestehenden Uferwanderweges im Kurpark. Abgeleitet aus dem Ortsentwicklungskonzept, 
den ortsbildprägenden Charakter der Gemeinde beizubehalten und zu sichern, s'mmen wir aus städtebaulicher  
Sicht dem Planentwurf zu.  Wir bi)en dennoch zu prüfen, inwieweit bestehende gewerbliche Nutzungen (Büros  
vergleichbar auch § 13 BauNVO) gesondert im Bestand gesichert werden sollten. 

  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
28.11.2024 
Datum                                                               Unterschrift  

 



 


